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Satzung Förderverein St. Martin Idstein  
  
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein St. Martin, Idstein e.V.“, wurde am 23.August 
2011 gegründet und ist im Vereinsregister eingetragen.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 65510 Idstein.  

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Vereinszweck   

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Kirchengemeinde St. 
Martin in 65510 Idstein sowie der angeschlossenen Einrichtungen der Kirchengemeinde 
St. Martin sowie der kirchengemeindlichen bzw. caritativen Aufgaben im Einzugsgebiet 
des Kirchortes St. Martin. Unter der „Kirchengemeinde St. Martin Idstein sowie der 
angeschlossenen Einrichtungen" wird diejenige Struktur der Gemeinde verstanden, wie 
sie im Gründungsjahr 2011 bestand.  

  
  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke 

im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 51 f. AO). 
Er ist ein Förderverein i.S. von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur 
Förderung des zuvor genannten Vereinszwecks verwendet. Der Verein verfolgt seine 
gemeinnützigen Zwecke und beschafft seine Mittel durch  
▪ die Erhebung von Beiträgen und Umlagen  
▪ die Beschaffung von Mitteln und Spenden, Sammlungen, Subventionen, 

Vermächtnissen und sonstigen Zuwendungen  
▪ die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein.  

 Die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln, aber auch dadurch 
erfolgen, dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für Veranstaltungen oder kirchen-
gemeindliche bzw. caritative Aufgaben im Einzugsgebiet des Kirchortes St. Martin, 
Idstein, ganz oder teilweise übernimmt und trägt. Diese Förderung darf nicht im Wider-
spruch zu den erklärten Interessen der Kirchengemeinde stehen. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
(3) Die Organe des Vereins (§ 6) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  
(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden.  
(5) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(6) Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität und vertritt den Grundsatz religiöser und 
weltanschaulicher Toleranz.  

  
  



Förderverein St. Martin Idstein e.V.  
 

 

Satzung vom 30.05.2023 2 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Spender sind 
nicht automatisch Mitglieder des Vereins.  

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des schriftlichen Antrags durch den 
Vorstand. Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen der 
Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten.   

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Streichung der Mitglied-
schaft.   

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.   

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. Über den 
Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit Drei-
viertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Beschluss über den 
Ausschluss ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des 
Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben.  

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. 
Die Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung 
des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei 
Monate vergangen sind.  

 § 5 Beiträge  

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie dessen 
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  

  
§ 6 Organe des Vereins  

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Kassenprüfer.  

§ 7 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich 
und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.  

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich oder per E-Mail einzuberufen. Mit der Einberufung ist 
gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen.  

(3) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Vorstand kann jedoch Gäste zulassen.   

(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig.  

(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, 
die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine 
Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von zwei Drittel der erschienenen 
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Mitglieder erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf ebenfalls einer Mehrheit 
von zwei Drittel der erschienenen Mitglieder.  

(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies 
beantragt.  

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.  

(8) Aufgaben der Mitgliederversammlung  
▪ Wahl des Vorstandes 
▪ Wahl des Kassenprüfers  
▪ Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes  
▪ Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers  
▪ Entlastung des Vorstandes  
▪ Beratung und Beschlussfassung von Projekten  
▪ Beschlussfassung von Mitgliedsbeiträgen  
▪ Beschluss von Satzungsänderungen bzw. -ergänzungen  
▪ Beschluss der Auflösung des Vereins  

  
§ 8 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Kassenführer sowie dem Schriftführer. 
Dem Vorstand können weitere Beisitzer angehören.  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten.  

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Er bleibt allerdings bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Wählbar sind nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. Eine 
Wiederwahl ist zulässig.  

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereins-
gemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung.  

(5) Der Vorstand darf Verpflichtungen für den Verein nur bis zur Höhe des Vereins-
vermögens eingehen.  

Der Vorstand darf außerhalb der Mitgliederversammlung Förderungen bei bis zu drei 
Projekten im Gesamtumfang von maximal € 1.000, pro Einzelprojekt maximal € 500, 
vergeben. Größere Projekte dürfen nicht in mehrere kleinere aufgeteilt werden.  

(6) Aufgaben des Vorstands  
▪ Vertretung der Interessen des Fördervereins in der Öffentlichkeit  
▪ Verwaltung der Beiträge, Spenden und aller weiteren Gelder  
▪ Abfassung des Rechenschaftsberichts  
▪ Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  

(7) Zahlungsanweisungen bedürfen der Genehmigung des Kassenführers und eines 
weiteren Vorstandsmitglieds.  
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§ 9 Kassenprüfer  

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihren Mitgliedern einen Kassenprüfer für die Dauer 
von drei Jahren. Eine Wiederwahl ist zulässig.  

(2) Der Kassenprüfer hat insbesondere im Rahmen der Kassenprüfung zu bestätigen, dass 
die Mittel ausschließlich Verwendungszwecken, die im § 2 der Satzung festgelegt sind, 
zugeflossen sind.  

  
§ 10 Haftung  

(1) Die Mitglieder des Vereins haften bei Rechtsgeschäften, welche die Vereinsorgane im 
Namen des Vereins eingehen, nur mit dem Vereinsvermögen.  

  
§ 11 Auflösung des Vereins  

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit 
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.  

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von zwei Drittel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich.   

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstands-
mitglieder.  

(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 
dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten 
übersteigt, an die unter § 2 genannte Kirchengemeinde St. Martin Idstein, die es unmittel-
bar und ausschließlich zur Förderung der Kirchengemeinde St. Martin Idstein im Sinne 
dieser Satzung zu verwenden hat.  

 § 12 Inkrafttreten  

(1) Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 30.05.2023 von der Mitgliederversammlung 
des Vereins beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

 
 
 
 


